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1. Die ständige Wohnsitznahme in der DDR als ein zeitlich 
unbefristeter Aufenthalt. Diese Ausländer erhalten eine 
Aufenthaltserlaubnis, welche für sie als Personalaus
weis gilt.

2. Der länger befristete Aufenthalt in der DDR. Dieser 
wird in der Regel aus Gründen der Berufsausbildung, Be
rufsausübung oder des Studiums gewährt. Diese Personen 
erhalten eine Aufenthaltsgenehmigung.

3. Der kurzbef ristete Aufenthalt in der DDR. Dieser Aufent
halt kann aus dienstlichen, privaten, touristischen oder 
anderen Gründen gewährt werden. Hierfür wird eine Aufent- 
haltsberechtigung erteilt.

4. Der Aufenthalt im Transit. Dieser Aufenthalt ist nur für 
den Zeitraum gestattet, der für die unverzügliche Durch
reise durch die DDR benötigt wird. Diesen Ausländern 
wird ein Transitvisum ausgestellt.;

Besonders die zuletzt genannte Regelung enthält eine poli
tisch-operativ wichtige Bestimmung. Während des Transits 
wird Ausländern der Aufenthalt in der DDR nur für den Zeit
raum gestattet, der für die unverzügliche Durchreise - so
weit nicht Unterbrechungen genehmigt sind - benötigt wird.

BQtU
0 0 0 1 4 8


